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Die Gründungskosten einer GmbH oder UG (haftungsbeschränkt)  
Regelmäßig wird bei der Gründung einer GmbH 
oder einer Unternehmergesellschaft im Gesell-
schaftsvertrag geregelt, dass die Kosten der 
Gründung bis zu einem bestimmten Betrag von 
der Gesellschaft übernommen werden. Bei einer 
GmbH liegt dieser Betrag zumeist bei 2.500 EUR, 
da die Rechtsprechung 10 % des Stammkapitals 

als Obergrenze ansieht. Bei einer Unternehmergesellschaft hat sich noch 
keine feste Obergrenze herausgebildet. Die Gerichte gehen hier von rund 
700,00 bis 1000,00 EUR, teilweise aber auch nur von 300,00 EUR aus. 
Hintergrund dieser Regelung ist, dass die Gründungskosten grundsätz-
lich von den Gesellschaftern zu tragen sind. Werden sie gleichwohl von 
der Gesellschaft getragen, so stellt dies dann, wenn eine entsprechende 
Verpflichtung im Gesellschaftsvertrag fehlt, steuerlich eine verdeckte 
Gewinnausschüttung der Gesellschaft an ihre Gesellschafter dar. Das hat 
zur Folge, dass die Ausgaben für die Gründungskosten bei der Gesell-
schaft nicht als Betriebsausgaben anerkannt werden und demgemäß 
den Gewinn erhöhen und in gleichem Umfang bei den Gesellschaftern 
steuerpflichtige Gewinnausschüttungen angenommen werden. Um ver-
deckte Gewinnausschüttungen zu vermeiden, müssen Vereinbarungen 
zwischen einer Kapitalgesellschaft und ihren Gesellschaftern schrift-
lich und im vorhinein getroffen sein, wirksam und so, wie vereinbart, 
durchgeführt sein und einem sog. Fremdvergleich standhalten. In den 
vergangenen Jahren haben das Landgericht Essen mit Beschluss vom 
11.11.2002 – 44 T 5/02 –, das Kammergericht in Berlin mit Beschluss vom 
28.02.2012 – 25 W 88/11 – und zuletzt das OLG Celle mit Beschluss vom 
11.02.2016 – 9 W 10/16 – entschieden, dass die Formulierung „Die Kosten 
der Gründung der Gesellschaft bis zu einem Betrag von … EUR trägt die 
Gesellschaft“ nicht ausreichend sei, weil nicht erkennbar sei, was unter 
die Gründungskosten falle. Es müsse vielmehr angegeben werden, um 

welche Kosten es sich handele, also z.B. die Kosten der Beurkundung, 
der Anmeldung und Eintragung zum Handelsregister sowie der Bekannt-
machung. Teilweise sind wohl auch Gesellschafter auf die Idee gekom-
men, ihren persönlichen Arbeits- und Zeitaufwand im Zusammenhang 
mit der Gründung der Gesellschaft in Rechnung zu stellen und so Geld 
aus der Gesellschaft zu ziehen. Die entsprechenden Anträge zur Eintra-
gung in das Handelsregister wurden jeweils zurückgewiesen. Vielfach 
erfolgt in der Praxis aber doch eine Eintragung. Wenn hier als unwirksam 
anzusehende Regelungen vereinbart wurden und aufgrund dessen die 
Gesellschaft Gründungskosten übernommen hat, stellt dies steuerlich 
eine verdeckte Gewinnausschüttung dar und hat die oben genannten 
Auswirkungen. Erstaunlich ist allerdings, dass  die in der Anlage zum 
GmbH-Gesetz enthaltenen Musterprotokolle für die Gründung einer Ein-
personengesellschaft und einer Mehrpersonengesellschaft insoweit die 
Formulierung: „Die Gesellschaft trägt die mit der Gründung verbundenen 
Kosten bis zu einem Gesamtbetrag von 300,00 EUR, höchstens jedoch 
bis zum Betrag ihres Stammkapitals“ enthält.
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Betriebsaufspaltung und Unternehmensübertragung unter Nießbrauchsvorbehalt 
Bei kleinen und mittelständischen Unternehmen 
in der Rechtsform einer GmbH ist es verbreitet, 
dass die Betriebsgrundstücke nicht der GmbH 
gehören, sondern deren Gesellschafter(n), die die 
Grundstücke dann an die GmbH vermieten. Im 
Falle einer späteren Insolvenz der GmbH bleiben 
die Grundstücke im Vermögen der Gesellschaf-

ter und werden nicht vom Insolvenzverwalter mitverwertet. Haben am 
Grundstück und an der GmbH die selbe(n) Person(en) die Mehrheit, 
liegt steuerlich eine sog. Betriebsaufspaltung vor. Die Grundstücksei-
gentümer erzielen aus der Vermietung keine Einkünfte aus Vermietung 
und Verpachtung, sondern aus Gewerbebetrieb. Das Grundstück befin-
det sich steuerlich in einem Betriebsvermögen. Wird diese Betriebsauf-
spaltung beendet, wird steuerlich das Grundstück aus dem Betriebsver-
mögen entnommen und in das Privatvermögen des Grundstückseigen-
tümers überführt. Hierdurch werden die zwischenzeitlich entstandenen 
Wertsteigerungen (stille Reserven) realisiert und sind zu versteuern. Im 
Regelfall erfolgt aber kein Liquiditätszufluss, denn eine Beendigung der 
Betriebsaufspaltung liegt immer dann vor, wenn nicht mehr dieselben 
Personen am Grundstück und an der GmbH die Mehrheit haben. Dies ist 
etwa bei Übertragung nur des Grundstücks oder nur der GmbH-Anteile 
oder der Übertragung von beidem, aber an verschiedene Personen der 
Fall oder auch dann, wenn über das Vermögen der GmbH das Insolvenz-
verfahren eröffnet wird. Gehört das Grundstück mehreren GmbH-Gesell-
schaftern, die zusammen die Mehrheit haben, können hierbei auch die 
stillen Reserven in der GmbH zu versteuern sein.
In einem vom BFH mit Urteil vom 21.01.2015 – X R 16/2 – entschiedenen 
Fall hatte ein Alleingesellschafter einer GmbH dieser ein in seinem 
Eigentum stehendes Grundstück vermietet. Es lag also eine Betriebsauf-
spaltung vor. Im Rahmen einer lebzeitigen Vermögensnachfolge über-
trug er sowohl das Grundstück als auch seine GmbH-Anteile auf seinen 
Sohn. Sowohl am Grundstück als auch an den GmbH-Anteilen behielt er 
sich den Nießbrauch vor. Das Finanzamt und ihm folgend der BFH sahen 

hierin eine Beendigung der Betriebsaufspaltung. Bei der Übertragung 
eines Grundstücks unter Nießbrauchsvorbehalt habe der Veräußerer 
den maßgeblichen Einfluss auf die Nutzung des Grundstückes. Bei der 
Übertragung von GmbH-Anteilen unter Nießbrauchsvorbehalt stehe 
hingegen das Stimmrecht nicht dem Nießbraucher, sondern dem Eigen-
tümer der Geschäftsanteile und damit im entschiedenen Fall dem Sohn 
zu. Mangels gleichlaufenden beherrschenden Einflusses war mit der 
Übertragung unter Eigentumsvorbehalt die Betriebsaufspaltung been-
det worden und die stillen Reserven im Grundstück zu versteuern. Dabei 
konnte der Vater noch von Glück reden, dass er Alleineigentümer war. 
Hätte eine Personengesellschaft mit Mehrheitsbeteiligung des Vaters 
das Grundstück an die dem Vater gehörende GmbH vermietet, wären die 
GmbH-Anteile in das Sonderbetriebsvermögen des Vaters an der Perso-
nengesellschaft gefallen und damit auch die stillen Reserven im GmbH-
Anteil zu versteuern gewesen. Bei derartigen Gestaltungen sollte in 
jedem Fall ein Steueranwalt oder Steuerberater eingeschaltet werden.
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